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A. Einführung

Auch über zehn Jahre nach dem folgenschweren Anschlag von Al Qaida auf
das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington D.C. am
11. September 2001 hält die grenzüberschreitende Bedrohung durch den inter-
nationalen Terrorismus an.1 Laut UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ist die Welt
Zeuge einer dramatisch zunehmenden terroristischen Bedrohung, die sich durch
die rasche Ausbreitung der Gruppe „Islamischer Staat im Irak und al-Sham/
Großsyrien“ (ISIL) wie auch der andauernden terroristischen Aktivitäten von Af-
ghanistan bis nach Jemen, Libyen und Nigeria ergibt.2

Terroristen scheinen sich nach wie vor mühelos von Staat zu Staat zu bewegen.
Staaten haben hingegen im Rahmen ihrer traditionellen, an ihre Souveränitäts-
rechte gebundenen Handlungsmöglichkeiten keinen Zugriff auf diese Netzwerke
und Individuen, sobald sich diese auf dem Territorium eines anderen Staates be-
finden. Insofern müssen sie sich darauf verlassen, dass der jeweils andere Staat
von seinem Territorium ausgehende Gefahren verhindert. Nicht immer scheint
jedoch der Aufenthaltsstaat der Bedrohungslage in dem Maße Einhalt gebieten
zu können oder zu wollen, wie dies der angegriffene Staat für erforderlich hält
oder für die Aufrechterhaltung der internationalen Sicherheit nötig wäre. Terro-
risten gelingt es durch grenzüberschreitende Anschläge immer wieder, Staaten in
Bedrohungssituationen zu bringen, die bis zu bewaffneten Auseinandersetzung
eskalieren können. So wurden zwei der beiden großen internationalen Kriege zu
Beginn des 21. Jahrhunderts als Reaktion auf private Aggressionen geführt. Die
USA intervenierten in Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 ge-
gen Al Qaida und die Taliban in Afghanistan. Israel führte im Sommer 2006
einen Krieg gegen die Hisbollah im Südlibanon, nachdem es mehrmals über die
Grenze hinweg angegriffen worden war. Zudem griffen die Türkei im Nordirak
und die USA in Pakistan und Jemen verschiedene terroristische Zellen an und
eine internationale Koalition unter der Führung der USA versucht seit 2014 den
Vormarsch von ISIL im Irak und in Syrien zu stoppen. Der jeweilige Aufenthalts-

1 Scheen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. August 2012, Nr. 194, S. 1; Franken-
berger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. April 2013, Nr. 97, S. 1.

2 Secretary-General Ban Ki-moon, Remarks to Security Council High-Level Summit
on Foreign Terrorist Fighters, Security Council, 24. September 2014 http://www.un.org/
apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=2364#.VGiWOijWZ50; ähn-
lich auch bei Sitzung des Advisory Board des UN Counter-Terrorism Center (CTC) am
7. November 2014, http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8175 (letzter Down-
load am 17. März 2015).



staat musste dabei die militärischen Maßnahmen und damit die Verletzung seiner
territorialen Integrität dulden. Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus
stellt insofern eine Herausforderung für das ursprünglich als zwischenstaatliches
Recht konzipierte Völkerrecht und den Kern des Staatensystems, das Prinzip der
Souveränität, dar. Daher widmet sich die vorliegende Arbeit der Frage, ob und
wie die Bekämpfung des internationalen Terrorismus eine Veränderung des Sou-
veränitätsprinzips bewirkt. Im Vordergrund stehen dabei die rechtlichen Befug-
nisse der Staaten, sich militärisch grenzüberschreitend gegen die Angriffe nicht-
staatlicher Akteure zur Wehr zu setzen und damit verbunden die Pflichten der
Staaten, Terrorismus innerstaatlich zu bekämpfen oder andernfalls dessen Be-
kämpfung durch andere Staaten dulden zu müssen. Dadurch soll eruiert werden,
ob eine „responsibility to counter terrorism“ am Entstehen ist.

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich mit
der völkerrechtlichen Einordnung der Problematik. Hierbei wird das Phänomen
des internationalen Terrorismus für die vorliegende Arbeit von anderen Formen
der Gewalt abgegrenzt und anschließend die Zurechnungskonstellationen dieser
nichtstaatlichen Gewalt zum Staat analysiert. Da nicht jede grenzüberschreitende
private Gewalt staatlich zurechenbar ist, wird im zweiten Teil analysiert, inwie-
fern sich der angegriffene Staat trotzdem militärisch zur Wehr setzen darf, da
dies eine Begrenzung der territorialen Integrität des Aufenthaltsstaates zur Folge
hätte. Ausgangspunkt dieser Analyse ist die Frage, ob das Selbstverteidigungs-
recht auf der Tatbestandsseite einem Staatlichkeitserfordernis unterliegt. Daran
anschließend wird diskutiert, in welchem Maße der Anspruch auf Selbstverteidi-
gungsmaßnahmen des angegriffenen Staates gegenüber dem Anspruch des Auf-
enthaltsstaates auf Wahrung seiner territorialen Integrität erfüllt werden kann.
Aus dieser Diskussion wird gefolgert, inwieweit sich Umfang und Inhalt der Sou-
veränität durch die Bekämpfung des Terrorismus verändert haben und inwieweit
in diesem Zusammenhang von einer Verantwortung zur Terrorismusbekämpfung
gesprochen werden kann.
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B. Einordnung der Problematik
in das Völkerrecht

Bis heute existiert weder im Völkerrecht noch in der Politikwissenschaft eine
allgemein gültige Definition des Begriffes „internationaler Terrorismus“,3 ob-
wohl das Phänomen des internationalen Terrorismus bereits seit langem existiert
und spätestens seit dem 11. September 2001 in aller Munde ist. Allerdings wurde
eine Vielzahl von Abkommen ausgearbeitet,4 die sich gegen spezifische Auswir-
kungen terroristischer Akte richten. Diese Konventionen und Resolutionen5

knüpfen ihre Rechtsfolgen jedoch an den Tatbestand bestimmter Delikte (z. B.
Flugzeugentführung; Geiselnahme) oder an die Schädigung bestimmter Perso-
nenkreise (z. B. Diplomaten).6

In der Wissenschaft wie auch in der Politik wird des Öfteren die Frage nach
dem Sinn einer solchen allgemeinen Definition aufgeworfen7 und ihr sogar teil-

3 Laqueur hatte bereits Mitte der 1990er Jahre die Existenz von mehr als 109 unter-
schiedlichen Definitionen des Begriffs „Terrorismus“ aufgezeigt. Laqueur, Foreign Af-
fairs 75 (1996), S. 24 f.

4 Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luft-
fahrzeugen (Den Haag, 16. Dezember 1970) (Haager Übereinkommen); Übereinkom-
men zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluft-
fahrt (Montreal, 23. September 1971) (Montrealer Übereinkommen); Übereinkommen
über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich ge-
schützte Personen einschließlich Diplomaten, verabschiedet von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen am 14. Dezember 1973; Internationales Übereinkommen
gegen Geiselnahme, verabschiedet von der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen am 17. Dezember 1979; Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernma-
terial (Wien, 3. März 1980); Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger
Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung
des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicher-
heit der Zivilluftfahrt (Montreal, 24. Februar 1988); Übereinkommen zur Bekämpfung
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt (Rom, 10. März
1988); Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen feste Plattfor-
men, die sich auf dem Festlandssockel befinden (Rom, 10. März 1988); Internationales
Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge, verabschiedet von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 15. Dezember 1997; Internationa-
les Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus, verabschiedet
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Dezember 1999.

5 Siehe z. B. UN Doc. S/RES/1566 vom 08. Oktober 2004; UN Doc. A/RES/59/46
vom 16.12.2004.

6 Schmalenbach, NZWehrr (2000), S. 16.
7 1986 fragte Levitt in seinem Aufsatz „Is Terrorism Worth Defining It?“ und kam

zu dem Schluss, dass eine deduktive juristische Definition nicht wirklich notwendig sei.


